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Erklärung zur Trennung 

Diese Erklärung ist nur in Kombination mit einer ordentlichen Zu-, Um-, resp. Wegzugsmeldung im 

Rahmen der geltenden Meldevorschriften rechtsgültig. 

 

Wir bestätigen mit gegenseitigem Einverständnis: 

Personalien Ehemann Ehefrau 

Nachname 
 

  

Vorname 
 

  

Geburtsdatum 
 

  

Adresse (neu) 
 
 

  

Telefon/Mobile 
 

  

 

Trennungsart (bitte ankreuzen) 

 Freiwillige Trennung Aufhebung des gemeinsamen Ehegattenhaushalts ohne 
Gerichtsbeschluss. Eine freiwillige Trennung ist kein offizieller 
Zivilstand und kann jederzeit – mit schriftlicher Mitteilung beider 
Ehegatten – wieder aufgehoben werden. 
 

 Gerichtliche Trennung 
 

Aufhebung des gemeinsamen Ehegattenhaushalts mit 
Gerichtsbeschluss (Gerichtlicher Beschluss vorliegend). 
 

 Separate Wohnsitze 
 

Keine Trennung im Sinne der Aufhebung des gemeinsamen 
Ehegattenhaushalts. Es handelt sich nur um eine örtliche Trennung. 
Begründung:  
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 

Trennungsdatum (Folgetag von Umzugs- bzw. Wegzugsdatum) 

Datum der Trennung:………………………………………………… 

 

Angaben zu den minderjährigen Kindern (bei mehr Kindern bitte weitere Formulare verwenden) 

Vor-, Nachname / Geb.:………………………………………………………………………………………… 

Vor-, Nachname / Geb.:………………………………………………………………………………………… 

Vor-, Nachname / Geb.:………………………………………………………………………………………… 

Wohn- & Meldeadresse der Kinder 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Rückseite beachten 
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Einverständniserklärung 

Ort, Datum     Unterschrift Ehemann 

 

………………………….    ……………………………….................. 

Ort, Datum     Unterschrift Ehemann 

 

………………………….    ……………………………….................. 

 

Bei unvollständig oder nicht korrekten Angaben behalten sich die Einwohnerdienste vor, die 

Trennung rückgängig zu machen. 

Beilagen 

- Kopie eines amtlichen Ausweises (von Ehemann und Ehefrau) 

- Gerichtlicher Beschluss (bei gerichtlicher Trennung) 


